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56. Jahrgang

Amtlicher Teil« Den mit der Nachprüfung der Bestünde Beauftragten
ist jederzeit Zutritt zu den Schlägen zu gewahren und rede
verlangt Auskunft zu erteilen.

§ 6
Zuaeflogene Brieftauben sowie aufgefundene Reste oder

Kennzeichen von Brieftauben sind sofort der nach,ten Po¬
lizei- oder Militärbehörde abzulrefern.

8 7.
Wer den vorstehenden Vorschriften zuwiderhandelt wtrd

«bt. IS ZS-Nr. 8280.
Berordttttug

über de» Brrkehr mit TMbe« im Heimatgebiet.
81- , ■* npmäfeS 9b des Wefeycs utu . «h ». » 110 1Q1 .'

Brieftauben darf außer der Heeresverwaltung nur hal- , » ^ 1^51 in der Fassung des Gesetzes vom U - »- • 1—WääSSä  i w" 1500

SSS r 6ÄÄ eiS aÄ !St- SÄ
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auf die Militärverwaltung über.

8 2.
innerhalb des Befehlsbereichs der Festung Koblenzv , v«. -mit- fofottben Tauben jede

,aSHSSissS
S 2 S = = - - ffl “
zu übersenden.

| Coblenz, den 31. Mai 1916.
Kommandantur

Coblenz «nd Ehrenbrertstern.
I . A. d. K.
gez. Heckert,
Generalmajor. -

EbreHtstein ist der Handel mit lebenden Tauben ;eder
— ■ t^ ort von lebenden Tauben verboten.Art und der Tran^ u" —. —• „ ... . ,

Tauben dürfen in diesem Gebiet deshalb nur getötet
auf die Straße oder auf den Markt gebracht werden. .

Dies ai.lt nicht für Militärbrieftauben und dre Bnes-
tauben , die der Heeresverwaltung vom Verbände deutscher
Vriefchuben-Liebhaber-Vereine zur Verfügung gestellt ,m .

6 3-
ijünnpvfvrtTh fees im 8 2 angegebelien Gebietes haben

pJSt &Sm »«*“ S
bete Tauben ) der Polizer bls zum 20. ^ unr 1916 anz
melden.

8 4.
rrmecks Nachprüfung der Taubenschläge werden von Zeit

M S ^ N ? r °ub°»!»E Tür Tauben jeder Ar.
verhängt werden.

Wenn die Umstände es erfordern, kann auch erne

-. in. T- Uben -ni - rh- ib

' '' " Tnub - n dl- während der Sperre im Freien betwjlen
DeMn» unterliegen dem Abschuß durch dre Polrz .

Verordnung
über Abgabe «. Entnahme von Berbranchsznckcr.Uver ß ,ms iq fe-r Bekanntmachung des

Auf Grund der §§ 5, 6 unb W »ev vom 10.
Buudesrats über den Verkehrn Ve b ^ Aus-

j April 1916(R.-G.-M . Ä. 261) und !Handel

! L "Lb !" m"?? ->»,il F .S wi» für °.n Unterlahn-
kreis folgendes angeordnet. ^

Zur Regelung des V^ chrs mrt̂ ebrauŵ uckE^



«•/i / / t >fc Sin-1tifissfrfjr -ftte - fVftr X<ct
■an Dtc SfrctOjucfeifbeUe , bie beit ßuctcv bon beit

iljt jußetvie fetten Sutferfabriten auftauft unb an bie Sfkin*
fjcinbler  des ffrvifeg juttt  Weiterverkauf an bie  Verbraucher
abgibt.

^ fl 3.
Dre Kleinhändler dürfen an Familien und Einzelper¬

sonen ohne Genehmigung der Kreiszuckerstellenicht mehr als
e i n Pfund Zucker auf einmal abgeben.

^ 84 '
Der Verkauf von Zucker über die Krersgrenze hinaus istverboten.

8 5.
Klernhandler dürfen Zucker, den sie von der Kreis¬

zuckerstelle erhalten , an die Angehörigen der Heeres- und
Marineverwaltung soweit sie keinen eigenen Haushalt
führen , sowie an die Zucker verarbeitenden gewerblichen
Betriebe mit Ausschluß der Gasthäuser, Bäckereien und Kon¬
ditoreien , nicht abgeben. Die Lazarette gehören zur Heeres¬
verwaltung.

8 6.
Auf Grund des § 6 der Bekanntmachung vom 10.

April 1916 werden für den Verkauf an die Verbraucher
folgende Höchstpreise Inlands - und Auslandszucker festge-

Brodraffinade (sog. Hutzucker) für 1 Pfund 33 Pfg.
Brodraffinade (sog. Hutzucker) für % Pfund 17 Pfg
Gemahlener Zucker für 1 Pfund 31 Pfg.
Gemahlener Zucker für i/2 Pfund 16 Pfg.
Kristallzucker für 1 Pfund 31 Pfg.
Kristallzucker für % Pfund 16 Pfg.
Viktoria -Kristall für 1 Pfund 32 Pfg.
Würfelraffinade für 1 Pfund 33 Pfg.
Würfelraffinade für % Pfund 17 Pfg.
.Puderraffinade für 1 Pfand 36 Pfg.
Farbiger Kandis (außer schwarzem) für 1 Pfund 30
Werßer Kandis für 1 Pfund 55 Pfg.
Schwarzer Kandis für 1 Pfund 60 Pfg.

.. 8 7.
Mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe

brs loOO Mark wird bestraft, wer den vorstehenden Anord¬
nungen zuwiderhandelt.

^ 8
Diese Anordnung tritt mit dem Tage der Veröffent¬

lichung rm Amtlichen Kreisblatt in Kraft.
Diez,  den 26. Mai 1916.

Der Kreisünsfchutz des Unterlahukreises.
Duderstadt.

M. 4997. Diez,  den 3. Juni 1916.
Bekanntmachung.

. ^ E- Zuriickswllungs-, Versetzungs- und Beurlaubung^
gcuche haben ftch derart gehäuft, daß ihre beschleunigte Be-
Uffrdv" ^ mtt  dann möglich ist, wenn folgendes beachtet

derartige Gesuche sind niemals unmittelbar
df? stellv. Generalkommando , Truppenteil oder dem Be-
zrrkskommando ernzureichen, sondern stets an den stivil-
vorsrtzenden der Ersatz - Kommission (Landrat)
° richten, sofern nicht ausdrücklich für einzelne Fälle Aus¬
nahmen zugelassen worden sind.

f . Die Gesuchsteller haben ihren Namen deutlich zu
schreiben, chren Wohnsitz genau anzugeben, bei eingestellten
Maimerton t*n JUmottU klar zu b-z,ichn-u ? »d « -!
luche. du uwhreru Leute betreffen, in einem  Schreiben zu

/ Sjcttttoctt , fft tum tfievfüxr vfiefctyvielicirc ffozmtxtlav , toetcijesin bcr Sfveteblatt ^ ructerci  Sommer hiccfcibft unb in  Bad
Ems erhältlich ist, zu verwenden. Dieses Formular ist dem
Vordruck entsprechendgenau auszufüllen , damit zeitraubende
Rückftagen vermieden werden. Auf die genaue Angabe der
Adresse des Truppenteiles ist hierbei besondere Sorgfalt
zu legen.

IV. Erinnerungen und Einreichung zweiter Gesuche,
bevor Wer das erste entschieden ist, sind zwecklos, denn sie
erzielen nicht nur keine raschere Erledigung der Gesuche,
sondern verursachen häufig sogar durch das notwendige Ver¬
binden der Akten eine Verzögerung. Alle Gesuche werden
mit der größten Beschleunigung bearbeitet , verlangen aber
zur Erledigung eine gewisse Zeit , da eine Zurückstellung.
Versetzung oder Beurlaubung nur ausgesprochen werden
kann, wenn nach Anhörung der Behörden und Sachverstän¬
digen die dringendste Notwendigkeit nachgewiesen ist.

V. Jeder Kriegsverwcndungsfähige , der der Erfüllung
seiner Waffenpflicht entzogen wird , bedeutet eine Schwäch¬
ung des Heeres, bedeutet eine Verzögerung des Sieges.

Ehe daher jemand einen Wehrpflichtigen reklamiert,
muß er ernsthaft prüfen , ob es nicht im Gegenteil mög¬
lich ist, trotz Unbequemlichkeiten und Schwierigkeiten, Wehr¬
pflichtige, die in dem Betriebe noch tätig stnd, für den
Waffendienst freizugeben.  Wem dies Opfer zu groß
erscheint, der denke an die Opfer unserer braven Leute
draußen vor dem Feinde.

Oberster Grundsatz muß heute sein:
Alle Kriegs  verweudungsfähigen , die noch in Betrie¬

ben tätig sind, schnellstens durch andere Arbeitskräfte er¬
setzen!

Möglichst überhaupt nicht reklamieren,  son¬
dern Militär freie  Arbeiter einftellen!

Sind solche beim besten Willen nicht zu beschaffen —
und handelt es sich um dringende, im Jntereffe der
Kriegswirtschaft wichtige Arbeiten — dann keine Kriegs-
verwendungsfähigen reklamieren, sondern Garnison¬
oder A r b e i t s verwendungsfähige!

Die Herren Bürgermeister werden um entsprechende
Weiterbekanntgabe in ihren Gemeinden ersucht.

Der givil -Borfitzende der Ursatz»Ko« « isfio»
Duderstadt.

Bekanntmachung
über eine Ernteflächenerhebung imAahre 1916.

Vom 18. Mai 1916.
Der Bundcsrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über

die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maß¬
nahmen usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327)
folgende Verordnung erlassen:

8 1.
In der Zeit vom 1. bis 20. Juni 1916 werden durch Be-
fragung der Detriebsinhaber oder ihrer Stellvertreter fest¬
gestellt:

Die Ernteflächen beim feldmäßigen Anbau von
Winter - und Sommerweizen,
Spelz — Dinkel, Fesen — sowie Eurer und Einkorn (Win¬

ter- und Sommerfrucht ),
Winter - und Sommerroggen,
Gerste (Winter - und Sommerfrucht ),
Menggetreide,
Hafer,
Mischfrucht,
Hülseusrüchten — rein oder im Gemenge mit Gerste

oder Haftr zur Grünfuttergewinnung —, Lupinen
(zum Unterpslüoen , zur Grünfutter - oder Körnerge-
wmnung ), Erbsen und Peluschven, Eßbohnen (Man-
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Die Echebung erfolgt gemeinde Welse. Die Ausführung
der Erhebung liegt den Gemeindebehörden oder den zu diesem
Zwecke ernannten Sachverständigen oder Vertrauensleuten
ob.

Die Erhebung erfolgt grundsätzlich durch Ortslisten
(Muster I). Die Landeszentralbehörden können bestimmen,
inwieweit neben oder an Stelle von Ortslisten Fragebogen
zu verwenden sind.

8 4.
Die Landeszentralbehörden sind berechtigt , die Er¬

hebung aus andere Früchte zu erstrecken und sonstige Aende-
rungen der Fassung der Ortsliste vorzunehmen , insbesondere
statt Hektar ein anderes Flächenmaß vorzuschreiben.

8 5.
Die Herstellung und Versendung der Drucksachenerfolgt

durch die Landeszentralbehörden.
s s, -m

Die zuständige Behörde oder die von ihr beauftragten
Personen sind befugt, zur Ermittlung richtiger Angaben
über die Erntrslächen die Grundstücke der zur Angabe Ver¬
pflichteten zu betreten und Messungen vorzunehmen , auch
hinsichtlich der Größe der landwirtschaftlichen Güter oder
einzelner Grundstücke Auskunft von den Gerichts - oder
Steuerbehörden einzuholen.

8 7.
Die Landeszentralbehörden erlaffen die Bestimmungen

zur Ausführung dieser Verordnung.
Dem Kaiserlichen Statistischen Amte sind die Aus-

fichrungsbestimmungen bis zum 25. Mai 1916 einzusenden.
8 8.

Dem Kaiserlichen Statistischen Amte ist eine nach Be¬
zirken der unteren Verwaltungsbehörden gegliederte Zu¬
sammenstellung der Ergebnisse (Muster II) bis zum 15. Juli
1916 einzusenden.

8 9.
iBetriebsinhaber oder Stellvertreter von Betriebsinha¬

bern, die vorsätzlich die Angaben , zu denen sie auf Grund
dieser Verordnung und der- Ausführungsbestimmungen der
Landeszentralbehörden verpflichtet sind, nicht oder wissent¬
lich unrichtig oder unvollständig machen, werden mit Ge¬
fängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
zehntausend Mark bestraft.

Ketriebsinhaber oder Stellvertreter von Betriebsinha¬
ber», die fahrlässig die Angaben , zu denen sie auf Grund
dieser Verordnung und der Ausführungsbestimmungen der
Landeszentralbehörden verpflichtet sind, nicht oder unrich¬
tig oder unvollständig machen, werden mit Geldstrafe bis zri
dreitausend Mark bestraft.

8 1».
Die durch Bundesratsbeschluß vom 1. Mai 1911 vorge¬

schriebene Anbauerhebung kommt für das laufende Jahr
in Wegfall.

1 Diese iBn -ottumna txltt mit bcm Êaae bcx ■rß.exTüAx'bxmci
in Straft.

Gespinstpflanzen — Flachs (Lein), Hanf —,
Kartoffeln,
Zuckerrüben,
Futterrüben — Runkelrüben , Kohlrüben (Bodenkohlrabi,

Wruken), Wasserrüben, Herbstrüben, Stoppelrüben
(Turnips ), Möhren (Karotten ) —,

Gemüsen zur menschlichen Nahrung,
Futterpflanzen zur Grünfutter - und Heugewinnung —

Klee aller Art auch mit Beimischung von Gräsern,
Luzerne und andere (Serradella als Hauptfrucht,
Esparsette usw., auch in Mischung ) —

sowie die Bewäfserungs - und anderen Wiesen, die gesamten
bestellten und nicht bestellten Ackerflächen und die Weide¬
flächen.

Berlin , den 18 . Mai 1916.

Ter Stellvertreter des Reichskanzlers
Delbrück.

l . »018 . Diez,  den 2. Jüni 1916.
Mn  die Herren Bürgermeister des.Kreise».

Auf Grund der vorstehenden Bundesratsverordttung
soll in der Zeit vom 6. —10 . Juni  d . Js.  eine Er¬
hebung der Ernteflächen im feldmäßigen Anbau , sowie der
Bewässerungs - u. anderen Wiesen , der gesamten bestellten u.
nicht bestellten Ackerflächen und der Weideflächen stattfin¬
den. Die Ausführung der Erhebung liegt den Gemeindebe¬
hörden ob. Sie erfolgt durch Befragen der Betriebsinhaber
oder deren Stellvertreter . Zu diesem Zwecke können Sie
aus Sachverständigen bestehende besondere Schätzungskom¬
missionen bilden . Es soll damit erreicht werden , daß in
Fällen , in denen der Betriebsinhaber im Felde steht, sein
Stellvertreter durch die erwähnten Vertrauensleute oder
Sachverständigen die geeignete Unterstützung und Belehrung
findet und die von den Betriebsinhabern gemachten An¬
gaben einer Nachprüfung auf ihre Richtigkeit hin unter¬
zogen werden. Zur Erlangung richtiger Abgaben sind die
von Ihnen beauftragten Personen befugt , die Grundstücke
der zur Angabe Verpflichteten zu betreten und Messungen
vorzunehmen , auch hinsichtlich der Größe der landwirt¬
schaftlichen Güter oder einzelner Grundstücke Auskunft von
den Gerichts - oder Steuerbehörden einzuholen.

Betriebsinhaber oder deren Stellvertreter , die vorsätz¬
lich die Angaben , zu denen sie auf Grund dieser Verordnung
und der Ausführungsbeftimmungen der Landeszentralbehör¬
den verpflichtet sind, nicht oder tvissentlich unrichtig oder
unvollständig machen, werden mit  Gefängnis bis zu 6 Mo¬
naten  oder mit Geldstrafe bis zu 10000 Mark  be¬
straft . Betriebsinhaber pp., die fahrlässig diese Angaben
nicht oder unrichtig oder unvollständig machen, werden
mit Geldstrafe bis zu 3000 Mark  bestraft.

Die für die Erhebung vorgeschrtebenen Ortslisten - -
es kommen nur Titelbogen zur Verwendung — sind Ihnen
in ausreichender Menge zugegangen . Sollten die Formulare
nicht ausreichen , dann ist der Mehrbedarf sofort  anzu¬
melden.

Zur Aufftellung der Ortsliste ist die aus dem Formular
abgedruckte Anleitung genau zu beachten. Für jeden Be¬
triebsinhaber ist eine Zeile in der Ortsliste auszufüllen.

Zur Nachprüfung der gemachten Angaben bieten die
Anmeldungen zur Hagelversicherung , in konsolidierten Ge¬
meinden die Güterzettel , in nicht konsolidierten Gemein¬
den das Grundbuch den erforderlichen Anhalt.

Um die Eintragungen in die Ortsliste ordnungsmäßig
und sauber zu bewerkstelligen , ist es erforderlich , daß Sie
sich eine besondere Liste anfertigen , aus der Sie dann
die Eintragungen in die hierher vorzulegende Ortsliste und
die Zusammenstellung (s. am Schluß ) übernehmen.

Dieaufgerechneteundordnungsmäßigbe-
scheinigte Ortsliste ist umgehend , spätestens
jedoch bis zum 17 . Juni d. Js . hierher vorzu¬
legen.

Hinsichtlich der Kartoffelanbauflächen  ist es
von der größten Wichtigkeit,  daß diese Erhebung ein
unbedingt zuverlässiges Ergebnis liefert,
da im neuen Erntejahr wahrscheinlich wenigstens zunächst
die Anbauflächen zur Grundlage der aus zwingenden Grün¬
den frühzeitig und vor Beginn der Ernte auszuschreiöen-
den Umlagen für die Kartoffellieferung gemacht werden . Es
muß dabei eine sorgsame Sonderung nach F r ü h k » r -

-
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kommen.

' ^ e' haben daher neben der Ortsliste noch eine besondere
HitfammenfteUuita nach untenstehendem Muster anzulegen
nnd chE als Beilage zur mit dieser -inzu,enden.

.• --s s, ^ ^

bestreut , 3U Stunde im

Name der
Gemeinde

Nach der Ernten-
flächenerhebnng sind
insgesamt mit Kar-

tofseln angebaut
(Sp . 1t der Ortsliste)

Morgen

Davon sind

Frühkartoffeln
Morgen

Spätkartoffcln
Morgen

tan  mit dicker holländischer &ttuce —
geriebenem Käse und ^ " stuckcheni bestreut

sM -NZLZS.ssarsaessSsasfts...»■
gantet" gestalten.

N

Der « önigl. Landrat.
Dud erstadt ._

„IS . Tch » . , « . * , 23. ->. 1316.

«ekanntmachnn«
Betr.: Sammlung von Feld ad ressen.
Aus Grund des 8 9 b des Gesetzes über den Belagerungs¬

zustand vom 4. Juni 1851 verbiete ich:
al Verzeichnisse von Adressen im Felde stehender Soldatm,

^ denen der Sämmler keine persönlichen Beziehungen
hat anzulegen oder sortzuführen , ganz oder tct .wer,e . u
ve össentUchen, sowie ganz oder in solchen Auszügen werter
zu g!ben die nach Gesichtspunkten der Heeresgliederung

, , »»» VW * »;
gehörigen des Feldheeres, zu denen der ^ anutner . er

„ÄlSCÄ - °°n«dEn »»
" ^ , nm SM. - d»

£ ’* * .* * * ■*“ **

Vermischte Nachrichten.
* D. tt . Folgendes Gedicht in nassauischer Mundart

lesen wir im Wiesb. Tgbl.:
Des Mord che mecht e ganz verschmitzt
Gesicht un secht voll Seelenruh
Unn ohne, daß es sich erhitzt:

stbr Weiwer  lerd jetzt atl D. u..
Me»rrf “°n”

Ich so was hör, schdecht merr die Galt,
Wie merr nor so was redde kann.
Wir Weiwer sinn sttzt iwweralt
Wir Weibsleut sinn letzt, wie noch me
Im ganze Lewe uff de Baa,
Merr renne ewe Dag für Dag
Von srih bis schpät all um die Wett
Unn suche for euch Mannsleut ,nach
Flasch, Butter , Eier, Worscht unn Fett . . ^ .
,No guckste, Settche, haww rch§» «rt
Gesagt! Du gibst merr seltner recht.
Die Weiwer sinn D. U. red
Gewiß net falsch von denn Gesch chd
Du schdimmst merr, geil als Haussraa i, .
Wann ich der's klar mach Jwwerleg s.
Ihr Weiwer seid jetzt olljt . u -,

Zhr seid jetzt „dauernd unnerwegs.

St «nVeH«mt Diez.

Zuwiderhandlungen werden m,r “ „b
Fahre , beim Borliegen mildernder Umstande mrt H .
mit Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.

XVIII. Armeekorps.
Stellvertretendes Generalkommando.

Der Kommandierende General:
Freiherr von Galt,

MjLM.

~ - MBsnsssÄ 'L 11M- srs s«
SirÄÄÄ s | — -
gmanbo . 8e0»e« >nttuiw9fc» >»« -» d.» - j « „ Helft, M »fl « Mn

- SÄ SEWS & « °» - j^
©enernllmnmanSo juselnijen w.rd.„ . ! 7. Mal. T« In,Mm » P»tt,ppV „ >!Ä ÄT»“ ,rs*z \, « «'.m

io. ^ “« SSÄ t. * * • —*

' 12. Mn? StEnntO .it» Mb» « L-Mnnn zu « »" .

°3 Ä A»n» » - -i- S « - id S.0- W22..aT’Ä'SiU .t—z  ST“
Wilhelm Stein von Heistenbach, 3^ -o 9

. . . .Iisckre êvte. Es kommen zur Zettmur weni¬

ge, einigermaßen Powerte Fischsortm uuf dcn ar ^
dikZubereiwng diesen wohl-

ckMHMWZ
IrSSSnffäiisf
Ijal, übttaittltn. SttftUjc Fisch, ich >» >« ° Batlo.» »

« „ Brotgetrride »« !»« -- - - »« « » « »« '
!chw°«»«t. versündigt 0» - m V- i-rl- nv-

und macht sich strafbar.

Seid sparsam im Brotverbrauch!
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